
Gesamtbetrag: Der Gesamtbetrag ist das, was Sie für Strom, Gas, Wasser, Wärme und Schmutzwasser zahlen müssen. 

Geleistete Zahlungen: Dies ist die Summe aller Zahlungen, die Sie im Kalenderjahr geleistet haben.  

Rechnungsbetrag: Der Rechnungsbetrag ist die Differenz zwischen dem Gesamtbetrag und der Summe Ihrer eingegangenen Zah-

lungen (Abschläge). Haben Sie mehr gezahlt, als Sie verbraucht haben, ergibt sich ein negativer (-) Saldo (bzw. ein Guthaben). In diesem 

Fall erhalten Sie von uns Geld zurück. Ist Ihr Verbrauch höher als die Summe Ihrer Zahlungen, ergibt sich ein positiver (+) Saldo (bzw. eine 

Forderung), das heißt, der Restbetrag muss nachgezahlt werden.  

Kundennummer: Die Kundennummer hilft uns Sie als Verbraucher und Kunde zu  identifizieren. Halten Sie Ihre Kundennummer 

bitte bereit, wenn Sie uns anrufen: So finden wir Ihren Anschluss schnell im System und können Probleme oder Fragen rasch klären.  

Rechnungsnummer:  Die Rechnungsnummer bezeichnet die einzelne Abrechnung, die Sie gerade in der Hand halten. Bei Nachfra-

ge zu dieser bestimmten Rechnung hilft uns die Rechnungsnummer zur Zuordnung.  

Abnahmestelle: Die Abnahmestelle ist der Ort, an dem Energie entnommen und genutzt wird. Dies kann ein Wohnhaus, eine Woh-

nung oder ein Geschäftslokal sein. Die Abnahmestelle kann von der Anschrift abweichen.  
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Aufstellung der künftig zu zahlenden Abschläge: Die Abschlagszahlungen sind eine Teilzahlung bzw. Anzahlung auf die bereits                      

geleisteten Energielieferungen und werden mit der turnusmäßigen Endabrechnung verrechnet. 
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Abschlagshöhe: Die Höhe des Abschlags orientiert sich an dem zu erwartenden Energieverbrauch und den aktuell gültigen Preisen.  

Fälligkeiten: Wir erheben 11 Abschläge pro Kalenderjahr. Abschlagszahlungen werden immer rückwirkend für den jeweiligen   

Monat erhoben. Es erfolgt eine Verrechnung des Rechnungsbetrags (Seite 1) mit dem ersten Abschlag. Ist Ihr Guthaben größer als Ihr  

erster Abschlag, erhalten Sie eine Gutschrift auf Ihr Konto.  



Preise und Beitragsermittlung: Hier finden Sie den Arbeitspreis (Preis je verbrauchter Kilowattstunde kWh) und den Grundpreis.  

Wenn sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die Preise geändert haben, können Sie hier ablesen, bis wann der alte Preis gültig war 

und ab welchem Datum mit dem neuen Preis gerechnet wurde. Den Gesamtarbeitspreis erhalten Sie, indem Sie den Einzelpreis pro kWh 

mit der Verbrauchsmenge multiplizieren. Der Grundpreis ist ein fixer Betrag, der unabhängig vom Stromverbrauch ist. Im Grundpreis sind 

Aufwendungen für den Anschluss (z.B. Kosten für das Stromnetz), den Zähler und unseren Service enthalten.  
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Zeiträume für die Ermittlung des Rechnungsbetrages: Die Zeiträume, für die jeweils der Arbeitspreis und der Grundpreis berechnet 

wurden. Unterschiedliche Abrechnungszeiträume werden aufgeführt, z.B. bei Tarifwechsel. 

Abrechnungszeitraum (Verbrauchszeitraum): Der Zeitraum Ihres Stromverbrauchs, der dieser Rechnung zugrunde liegt. In der 

Regel handelt es sich um ein Jahr. Der Zeitraum kann aber auch kürzer sein, wenn Sie zwischenzeitlich zu– oder umgezogen sind.                  

Der Rechnungsstichtag der Stadtwerke Steinfurt ist der 31.12. 
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Detaillierte Übersicht über Ihre Stromabrechnung 

Zählerstände: Grundsätzlich lesen wir Ihren Zähler nur einmal im Jahr zum Jahresende ab. Selbstverständlich haben aber auch 

Sie die Möglichkeit, bei Preisänderungen, Tarifwechsel, Lieferantenwechseln o.ä. den Zähler zum jeweiligen Stichtag selbst abzulesen. Bei 

jeder Veränderung eines Abrechnungszeitraumes werden die Zählerstände dokumentiert. Wenn sich die Preise innerhalb des Abrech-

nungszeitraumes geändert haben, erfahren Sie hier Anfangs- und Endzählerstand für die Zeitperiode, in der der alte Preis gültig war bzw. in 

dem mit dem neuen Preis gerechnet wurde.  
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5 Gesamtbetrag: Der Nettobetrag Ihres Stromverbrauchs ergibt sich aus dem Arbeitspreis zzgl. Grundpreis. Die Summe der Bei-

tragsermittlung ergibt den Gesamtbetrag der erbrachten Leistungen. Der endgültige Rechnungsbetrag (Seite1) ist die Differenz zwischen 

dem Gesamtbetrag der erbrachten Leistungen und der Summe Ihrer Abschläge.   

 

Ausweis der Netzentgelte und Abgaben, die im Arbeits– und Grundpreis enthalten sind.   



Hier sehen Sie Ihren Stromverbrauch im Vergleich zum Vorjahr und in Relation zum durchschnittlichen Stromverbrauch                         

verschiedener Haushaltsgrößen.  
 

Die Strommix-Tabelle zeigt unsere Stromherkunft im Vergleich zum Strommix in Deutschland auf.   



Weitere Informationen zur Stromlieferung   



Preise und Beitragsermittlung: Hier finden Sie den Arbeitspreis (Preis je verbrauchter Kilowattstunde kWh) und den Grundpreis.  

Wenn sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die Preise geändert haben, können Sie hier ablesen, bis wann der alte Preis gültig war 

und ab welchem Datum mit dem neuen Preis gerechnet wurde. Den Gesamtarbeitspreis erhalten Sie, indem Sie den Einzelpreis pro kWh 

mit der Verbrauchsmenge multiplizieren. Der Grundpreis ist ein fixer Betrag, der unabhängig vom Gasverbrauch ist. Im Grundpreis sind 

Aufwendungen für den Anschluss (z.B. Kosten für das Gasnetz), den Zähler und unseren Service enthalten.  

2 

4 

Zeiträume für die Ermittlung des Rechnungsbetrages: Die Zeiträume, für die jeweils der Arbeitspreis und der Grundpreis berechnet              

wurden. Unterschiedliche Abrechnungszeiträume werden aufgeführt, z.B. bei Tarifwechsel. 

Abrechnungszeitraum (Verbrauchszeitraum): Der Zeitraum Ihres Gasverbrauchs, der dieser Rechnung zugrunde liegt. In der Regel    

handelt es sich um ein Jahr. Der Zeitraum kann aber auch kürzer sein, wenn Sie zwischenzeitlich zu– oder umgezogen sind.                            

Der Rechnungsstichtag der Stadtwerke Steinfurt ist der 31.12. 
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Detaillierte Übersicht über Ihre Erdgasabrechnung 

Zählerstände: Grundsätzlich lesen wir Ihren Zähler nur einmal im Jahr zum Jahresende ab. Selbstverständlich haben aber auch 

Sie die Möglichkeit, bei Preisänderungen, Tarifwechsel, Lieferantenwechseln o.ä. den Zähler zum jeweiligen Stichtag selbst abzulesen. Bei 

jeder Veränderung eines Abrechnungszeitraumes werden die Zählerstände dokumentiert. Wenn sich die Preise innerhalb des Abrech-

nungszeitraumes geändert haben, erfahren Sie hier Anfangs- und Endzählerstand für die Zeitperiode, in der der alte Preis gültig war bzw. in 

dem mit dem neuen Preis gerechnet wurde.  
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6 Gesamtbetrag: Der Nettobetrag Ihres Gasverbrauchs ergibt sich aus dem Arbeitspreis zzgl. Grundpreis. Die Summe der Bei-

tragsermittlung ergibt den Gesamtbetrag der erbrachten Leistungen. Der endgültige Rechnungsbetrag (Seite1) ist die Differenz zwischen 

dem Gesamtbetrag der erbrachten Leistungen und der Summe Ihrer Abschläge.   

 

Ausweis der Netzentgelte und Abgaben, die im Arbeits– und Grundpreis enthalten sind.   
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Umrechnung Kubikmeter in kWh: Der mit dem geeichten Kubikmeter (m³) ermittelte Verbrauch wird mit den Faktoren Brennwert 

und Zustandszahl (Z-Zahl) multipliziert und damit die thermische Energie des Erdgases in Kilowattstunden (kWh) ermittelt. Die kW h 

bildet die Grundlage für die Verbrauchsabrechnung. Mit dem Brennwert wird der Energieinhalt des Erdgases je Kubikmeter und mi t der 

Z-Zahl der von Druck und Temperatur abhängige Zustand des Erdgases berücksichtigt.  
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Hier sehen Sie Ihren Erdgasverbrauch in Relation zum durchschnittlichen Verbrauch verschiedener Haushaltsgrößen. Ihren Erd-

gasverbrauch im Vergleich zum Vorjahr finden Sie auf der vorherigen Seite.  
 



Weitere Informationen zur Erdgaslieferung  



Preise und Beitragsermittlung: Hier finden Sie den Arbeitspreis (Preis je verbrauchtem Kubikmeter Wasser). Wenn sich innerhalb 

eines Abrechnungszeitraumes die Preise geändert haben, können Sie hier ablesen, bis wann der alte Preis gültig war und ab welchem Da-

tum mit dem neuen Preis gerechnet wurde. Den Gesamtarbeitspreis erhalten Sie, indem Sie den Einzelpreis pro m³ mit der Verbrauchsmen-

ge multiplizieren.  
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Zeiträume für die Ermittlung des Rechnungsbetrages: Die Zeiträume, für die jeweils der Arbeitspreis berechnet wurden.  

Abrechnungszeitraum (Verbrauchszeitraum): Der Zeitraum Ihres Wasserverbrauchs, der dieser Rechnung zugrunde liegt. In der 

Regel handelt es sich um ein Jahr. Der Zeitraum kann aber auch kürzer sein, wenn Sie zwischenzeitlich zu– oder umgezogen sind. Der 

Rechnungsstichtag der Stadtwerke Steinfurt ist der 31.12. 
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Detaillierte Übersicht über Ihre Wasserabrechnung 

Zählerstände: Grundsätzlich lesen wir Ihren Zähler nur einmal im Jahr zum Jahresende ab. Wenn sich die Preise innerhalb des 

Abrechnungszeitraumes geändert haben, erfahren Sie hier Anfangs- und Endzählerstand für die Zeitperiode, in der der alte Preis gültig war 

bzw. in dem mit dem neuen Preis gerechnet wurde.  
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5 Gesamtbetrag: Der Nettobetrag Ihres Wasserverbrauchs ergibt sich aus dem Arbeitspreis zzgl. Grundpreis. Die Summe der Bei-

tragsermittlung ergibt den Gesamtbetrag der erbrachten Leistungen. Der endgültige Rechnungsbetrag (Seite1) ist die Differenz zwischen 

dem Gesamtbetrag der erbrachten Leistungen und der Summe Ihrer Abschläge.   

 

Hier sehen Sie Ihren Wasserverbrauch im Vergleich zum Vorjahr.  



Schmutzwassergebührenbescheid der Stadt Steinfurt   

Die Schmutzwassergebühr ist eine kommunale Abgabe, die von der Stadt-

werke Steinfurt GmbH im Auftrag der Stadt Steinfurt als Erfüllungsgehilfe 

eingezogen und an diese abgeführt wird.  

 

Auf der Homepage der Stadt Steinfurt finden Sie die aktuelle Entwässerungs-

satzung, Entwässerungs Beitrags- und Gebührensatzung und die Gebühren-

tarife für die Entwässerung sowie die jeweiligen Ansprechpartner.  




